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Information zur Beihilfefähigkeit von Aufwendungen in Todesfällen 
 
 
 
Die Höhe der beihilfefähigen Aufwendungen aus Anlass des Todes von Beihilfeberechtigten oder deren be-
rücksichtigungsfähigen Angehörigen richtet sich nach der Höhe der anlässlich des Todes einer Person zu-
stehenden Sterbegelder. Zu den Sterbegeldern zählen solche, die aufgrund von Rechtsvorschriften, arbeits-
vertraglichen Regelungen oder aus Zusatzversorgungseinrichtungen zustehen (z.B. von einer Krankenversi-
cherung, von (ehemaligen) Arbeitsgebern oder Dienstherrn, von einer Zusatzversorgungseinrichtung, vom 
Versorgungsamt); hierzu sind entsprechende Nachweise vorzulegen.  
 
 
1. Pauschale Beihilfe 
 

Für Aufwendungen aus Anlass des Todes wird eine pauschale Beihilfe gewährt. Sie umfasst im Wesentli-
chen die folgenden Kosten, die anlässlich eines Todesfalls entstehen können wie z.B. Leichenschau, Ein-
sargung, Überführung, Aufbahrung, Einäscherung, Beisetzung, Anlegung einer Grabstelle, die Grundlage 
für einen Grabstein, Sargbukett, Kirchliche Gebühren, Musikalische Darbietung, Zeitungsanzeigen, Trauer- 
und Danksagungskarten usw. 
 
Stehen Sterbegelder bis zu 1.500 EUR zu, beträgt die Pauschalbeihilfe   1.900 EUR,  
bei Sterbegeldern bis zu 2.700 EUR beträgt die Pauschalbeihilfe   1.300 EUR, 
bei Sterbegeldern bis zu 3.900 EUR beträgt die Pauschalbeihilfe         700 EUR, 
bei Sterbegeldern ab einer Höhe von 3.900,01 EUR steht keine Pauschalbeihilfe mehr zu. 

 
 
2. Einzelaufwendungen 
 

Neben der Pauschalbeihilfe wird nur noch für folgende Einzelaufwendungen Beihilfe gewährt: 
 
 für den Sarg bis zu 820 EUR, 
 für die Urne bis zu 180 EUR, 
 für das Nutzungsrecht für einen Beisetzungsplatz ohne Betragsbegrenzung, soweit die Aufwendungen 

anteilig auf die Zeit ab dem Tode entfallen (= Grabnutzungsrecht für ein Einzelkaufgrab für die vorge-
schriebene Mindestliegezeit, auch anteilig für ein Familiengrab) 

 
Übersteigen jedoch die zustehenden Sterbegelder den Betrag von 4.900 EUR, so steht auch zu diesen 
Aufwendungen keine Beihilfe zu. 

 
 
3. Wer erhält Beihilfe beim Tod der/s Beihilfeberechtigten? 
 

Stirbt die/der Beihilfeberechtigte ist bezüglich der Frage, wer einen Anspruch auf Beihilfe hat und welche 
Unterlagen vorzulegen sind, zwischen folgenden Aufwendungen zu unterscheiden: 
 
 Aufwendungen des Beihilfeberechtigten, die bis zu dessen Tod (z.B. Arztrechnungen, Rezepte) ent-

standen sind, fallen in das Erbe und können nur von dem/n Erben unter Vorlage eines Erbscheins 
wirksam beantragt werden. Statt des Erbscheins kann auch eine beglaubigte Kopie des notariellen 
Testaments oder der vom Nachlassgericht eröffnete Erbvertrag jeweils mit dem Eröffnungsprotokoll 
vorgelegt werden. Besteht eine Erbengemeinschaft, benötigen wir außerdem für den/die Antragsstel-
ler/in eine Bevollmächtigung durch die Erben.  
Wurde ein Testamentsvollstrecker bestimmt, hat dieser gegenüber den/dem Erben ein vorrangiges 
Antragsrecht.  
Wir benötigen ausschließlich die Belegkopien. 
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Eine Beihilfezahlung an andere Personen als die Erben ist nur dann möglich, wenn diese Personen 
die Rechnungen für den Verstorbenen als ursprünglichen Vertragspartner vorlegen und einen Nach-
weis der Zahlung aus eigenen Mitteln erbringen.  
 

 Aufwendungen aus Anlass des Todes (siehe Nummer 1 und 2) der/des Beihilfeberechtigten stehen 
vorrangig dem hinterbliebenen Ehegatten, hinterbliebenen Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz, den leiblichen Kindern und Adoptivkindern der/s verstorbenen Beihilfeberechtigten zu. 
Es sind Originalbelege erforderlich und die Beihilfe wird demjenigen gewährt, der die Originalbelege 
zuerst vorlegt. 
Andere natürliche oder juristische Personen erhalten zu den Aufwendungen aus Anlass des Todes 
Beihilfe, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie die von dritter Seite in Rechnung gestellten Auf-
wendungen auch tatsächlich gezahlt haben und die Originalbelege vorlegen.  

 
 Bestattungsinstitute erhalten Beihilfe für Aufwendungen nach den Nummern 1 und 2 höchstens in tat-

sächlich entstandener Höhe, wenn sie Aufwendungen nachweislich getragen haben und keine vorran-
gigen Anspruchspersonen vorhanden sind. 

 
 
Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt grundsätzlich auf das Bezügekonto der Verstorbenen/des Verstorbe-
nen, sofern uns kein abweichendes Konto mitgeteilt wird. 

 
 
Ihr 
Landesamt für Besoldung und  
Versorgung Baden-Württemberg 
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